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Gegenstand: Jagdpachtschilling 2026 
 
 
 

KUNDMACHUNG 
 
Gemäß § 21 des Steiermärkischen Jagdgesetzes 1986, LGBl. Nr. 23/1986 i.d.g.F. hat der 

Gemeinderat den jährlichen Jagdpachtbetrag an die Grundeigentümerinnen / Grund-

eigentümer des Gemeindejagdgebietes unter Zugrundelegung des Flächenausmaßes der in 

das Gemeindejagdgebiet einbezogenen Grundstücke aufzuteilen. 

 

Der Aufteilungsentwurf der Marktgemeinde Deutschfeistritz liegt ab 10.06.2026 bis 

08.07.2026 während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf.  

Einwendungen gegen die Festsetzung der Anteile sind in der angeführten Auflagezeit 

schriftlich einzubringen. Diese sind vom Gemeinderat in Erwägung zu ziehen. (§ 21 Abs. 2 des 

Steiermärkischen Jagdgesetztes 1986 i.d.F. LGBl 9/2015) 

 

Die Beantragung | Auszahlung des Jagdpachtschillings für das Jagdjahr 2026/2027 an die 

Grundeigentümer erfolgt nach Beschlussfassung des Gemeinderates (08.07.2026), in der Zeit  

von 09.07.2026 bis 20.08.2026 (Beantragungszeitraum). 

 

Die Auszahlung des Jagdpachtbetrages kann unter Bekanntgabe Ihrer Bankdaten per Mail an 

tantscher@deutschfeistritz.gv.at oder persönlich während der Amtsstunden im Gemeindeamt 

beantragt werden.  

 

Anteile des Jagdpachtbetrages, die im sechswöchigen Auszahlungszeitraum nicht behoben 

werden, verfallen zu Gunsten der Gemeindekasse. 

 

Der Bürgermeister: 

Michael Viertler 

 

Angeschlagen am: 10.06.2026 

Abgenommen am:  

Marktgemeinde 
Deutschfeistritz 

 

Aktenzahl: A-2026-1321-00144 
Datum: 10.06.2026 


